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In stiller Trauer nehmen wir Abschied von

Jürgen Steinert

Die degewo AG trauert um ein langjähriges und 
hochgeschätztes Mitglied ihres Aufsichtsrates.
Jürgen Steinert hat unser Unternehmen über viele 
Jahre von 2002 bis 2014 mit großem Sachverstand, 
politischer Erfahrung und menschlicher Integrität 
als Mitglied im Aufsichtsrat begleitet. Sein Engage-
ment war geprägt von einem tiefen Verständnis für 
soziale Verantwortung und gemeinwohlorientierte 
Stadtentwicklung.
Weit über Berlin hinaus setzte er Maßstäbe: Als 
Präsident des GdW Bundesverband deutscher 
Wohnungs- und Immobilienunternehmen prägte er 
die deutsche Wohnungswirtschaft in bedeutenden 
Jahren der Wohnungswirtschaft entscheidend 
mit. Abschaffung der Gemeinnützigkeit und die 
Zeiten der Wiedervereinigung Deutschlands hat 
er für die Wohnungswirtschaft entscheidend ge-
prägt. In seiner Zeit als Senator der Freien und 
Hansestadt Hamburg, unter anderem für Bau, 
Verkehr und Stadtentwicklung, setzte er wichtige 
Impulse für eine lebenswerte und soziale Stadt.
Wir verlieren mit ihm eine beeindruckende Persön-
lichkeit, deren Wirken unvergessen bleibt.
Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und allen, die 
ihm nahestanden.
Vorstand, Aufsichtsrat und Mitarbeitende 
der degewo AG
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